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1. Anlass und Ziel der Planung

Wettbewerbsgebiet

Abb. 1 Umgriff des Plangebiets abzgl. angrenzender Verkehrsflächen
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Im Folgenden haben Diskussionen und Beratungen über das beste Modell zur Be­
bauung der Fläche stattgefunden. Diskutiert wurden unter anderem die Vergabe an 
ein kommunales Wohnungsbauunternehmen bzw. eine Genossenschaft oder die 
Vergabe im Erbbaurecht.

Beim Schmucker-Areal handelt es sich um eine etwa 1,2 ha große Fläche im Sied­
lungszusammenhang von Utting, die eingerahmt von Bebauung bisher weitgehend 
unbebaut geblieben ist. Auf Grund ihrer Größe und ihrer zentralen Lage wird dieser 
Fläche eine große Bedeutung für die Ortsentwicklung von Utting beigemessen.

Deswegen hat die Gemeinde im Jahr 2015, als sich Änderungen bei den Eigen­
tumsverhältnissen abzeichneten, eine gemeindliche Satzung über das Vorkaufs­
recht erlassen. Anfang 2016 sollte dieses Vorkaufsrecht ausgeübt werden. Ein 
wichtiger Bestandteil der Begründung war, dass die Fläche eine hohe Eignung dafür 
besitzt einen substantiellen Beitrag zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums zu 
leisten. Die Gemeinde Utting versteht es als ihr städtebauliches Ziel insbesondere 
Bevölkerungsgruppen mit mittleren und niedrigen Einkommen mit ausreichend 
Wohnraum zu versorgen. Private Investoren haben dagegen ein berechtigtes Inte­
resse an der Realisierung des maximalen Planungsgewinns. Im Zuge von regulärer 
Bauleitplanung sind die Möglichkeiten der Gemeinde ihr Ziel der Schaffung von 
dauerhaft preisgünstigem Wohnraum zu erreichen sehr eingeschränkt. Da ein Flä­
chenerwerb der Gemeinde die Erreichung dieses Ziels deutlich erleichtert, wurde 
dieser Weg gewählt.

Anschließend wurde mit Eigentümern weiterer Freiflächen im Umfeld gesprochen 
und der Zuerwerb des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 48 (810 qm) erreicht.
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2. Vorgaben für den Wettbewerb

• zentrale öffentliche Spiel- und Begegnungsfläche.

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan
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Da es sich um die Bebauung einer innerörtlichen Brach- /Grünfläche zum Zweck der 
Schaffung preisgünstigen Wohnraums handelt dient der Bebauungsplan der Innen­
entwicklung und wirkt Zersiedlung entgegen. Das zu Grunde liegende architektoni­
sche Konzept gewährleistet einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden und ist 
dazu geeignet ein hohes Maß an innerörtlicher Qualität durch eine hochwertige Ar-

Letztendlich wurde beschlossen, dass die Gemeinde die Grundstücke im Eigentum 
behält, sie selbst bebaut und die entstehenden Wohnungen vermietet. Um hierfür 
zum bestmöglichen Konzept zu kommen, wurde 2017 ein nichtoffener Realisie­
rungswettbewerb zur Errichtung von geförderten Wohnungen durchgeführt. Den 
1. Preis hat das Büro wwa heugenhauser architekten aus München in Zusammen- 
abreit mit LUZ Landschaftsarchitekten gewonnen, deren Entwurf nun auf dem Wege 
dieser Bebauungsplanung umgesetzt werden soll.

31.10.2019

• Erschließung schwerpunktmäßig von der Landsberger Straße

Freihalten des Quartiers von motorisiertem Verkehr

Folgende Vorgaben waren zentrale Bestandteile der Auslobung des Wettbewerbs;

• Schaffung von etwa 80 barrierefreien Wohneinheiten sowie eines Gemein­
schaftsraums mit einer Nutzfläche von min. 5.600 qm.

• Wohnungsschlüssel mit prozentualen Anteilen der Zahl der Wohnungen in ver­
schiedenen Größen

• Max. 70% Gesamtversiegelung

• Max. drei Vollgeschoße

Keine Flach- oder Runddächer

• Freianlagenplanung mit hoher Aufenthaltsqualität

• Freiflächen mit hohem Maß an ökologischer Qualität

• Durchlässigkeit des Plangebiets für Fußgänger und Radfahrer von West nach 
Ost

• 1,25 Pkw-Stellplätze pro WE zzgl. 15 % Besucher- und Gemeinschaftsstellplät­
ze sowie weitere vier Behindertenstellplätze; Schaffung einiger Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge

• Insg. 120 überdachte bzw. unterirdischer Fahrradstellplätze mit Ladeinfrastruktur

• ökologische und effiziente Energieversorgung über Nahwärmezentrale (Holzpel­
lets)

• Wirtschaftliche Bauweise
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chitektur in Verbindung mit ansprechenden Freiflächen zu schaffen.

3.2 Flächennutzungsplan

Ausschnitt aus dem wirksamen FNP, ohne MaßstabAbb. 2

Bebauungspläne und Satzungen3.3
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Im Bereich der Schöndorfer Straße besteht der Bebauungsplan „Schöndorfer / 
Diessener Straße“ (Fsg. v. 30.01.1997). Dieser Bebauungsplan umfasst im Bereich 
der nun vorliegenden Planung die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorhandenen 
Gebäude sowie in der Regel entlang der Schöndorfer Straße eine zweite Baureihe. 
Hinter dieser zweiten Baureihe setzt der Bebauungsplan Grünflächen fest.

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (Feststellungsbeschluss vom 
10.04.2014) ist das Plangebiet zum überwiegenden Teil als Wohnbaufläche darge­
stellt. Lediglich der Bereich, der unmittelbar an die Schöndorfer Straße angrenzt ist 
als Mischgebiet dargestellt.

Da der Bebauungsplan das Plangebiet komplett als Allgemeines Wohngebiet fest­
setzt, ist das Entwicklungsgebot des § 8 Abs.2 BauGB nicht im ganzen Plangebiet 
eingehalten. Der Bebauungsplan wird gleichwohl als Bebauungsplan der Innenent­
wicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt, so dass die Übereinstimmung mit dem 
Flächennutzungsplan auf dem Weg der Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
herbeigeführt werden kann.
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Abb. 3 Bebauungsplan „Schöndorfer /Diessener Straße“ (Fsg. v. 30.01.1997, ohne Maßstab)

Übergeordnete Fachplanungen, sonstige Rechtsvorschriften3.4

3.5 Gemeinderatsbeschluss

3.6 Bodenschutz
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Der Planung entgegenstehende übergeordnete Fachplanungen oder Rechtsvor­
schriften sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.06.2018 den Beschluss gefasst den 
Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver­
fahren nach §13a BauGB aufzustellen.

Die Planung hat die Nachverdichtung einer innerörtlichen Brach- /Grünfläche zum 
Gegenstand und strebt durch ihren verdichteten Charakter eine effiziente Boden­
nutzung an. Bestehende Erschließungsanlagen der Schöndorfer-, Landberger- und 
Hechenwanger Straße werden durch die Planung in Anspruch genommen. Stell­
plätze werden überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht, die zum Teil unter­
halb der entstehenden Wohngebäude liegt. In der Summe wird die Planung den An­
forderungen des § 1a Abs. 2 BauGB gerecht

Dieser Bebauungsplan wird im Geltungsbereich des nun vorliegenden Bebauungs­
planes vollständig ersetzt.

Im daran in westlicher Richtung anschließenden Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Freifläche, bei der die Abgrenzung zwischen Innenbereich gern. § 34 
BauGB und Außenbereich gern. § 35 BauGB nicht einfach zu treffen ist. Die unbe­
bauten Flächen können überwiegend planungsrechtlich als Außenbereichsinsel im 
Innenbereich eingestuft und damit § 35 BauGB zugeordnet werden.
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4. Plangebiet

4.1 Lage

Abb. 4 Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 27.11.2018

4.2 Nutzungen
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Im Plangebiet sind gegenwärtig keine genutzten baulichen Anlagen vorhanden. Ein 
Wohngebäude im westlichen Plangebiet wurde zwischenzeitlich abgerissen. Das 
gleiche gilt für den abgebrannten Hof an der Schöndorfer Straße.

Das Umfeld des Plangebiets ist von Wohnnutzung geprägt. Entlang der Hechen- 
wanger Straße herrscht klassische Einfamilienhausbebauung vor. Südlich der 
Landsberger Straße befinden sich vor allem Doppelhäuser auf relativ tiefen Grund­
stücken sowie in östlicher Richtung auch ein Mehrfamilienhaus, mit etwas höherer

Das Plangebiet erstreckt ins Ost-West-Ausrichtung zwischen der Landsberger Stra­
ße, der Schöndorfer Straße und der Hechenwanger Straße und umfasst hier im 
Wesentlichen die unbebauten Grundstücke. Darüberhinaus sind die öffentlichen 
Verkehrsflächen im Umgriff des Bebauungsplanes enthalten, die an die neu geplan­
te Wohnbebauung anschließen.

Folgende Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes: Fl.-Nrn. 
48, 50, 51, 53, 506/6, 506/8 (Teilfläche) 508, 508/2, 509 (Teilfläche), 1098/2 (Teilflä­
che) und 1125/2 (Teilfläche)

Das Plangebiet weist im westlichen Bereich eine Engstelle auf. Hier verläuft der ver­
rohrte Moosgraben. Das Gelände fällt von Westen nach Osten leicht ab. Vom west­
lichen Geltungsbereichsrand bis zum Moosgraben fällt das Gelände um etwa 3m 
ab. was einer Neigung von knapp 3% entspricht. Von der Engstelle in östlicher Rich­
tung fällt das Gelände um insgesamt etwa 1,5m, was einer Neigung von weniger als 
1% entspricht.

Das Plangebiet grenzt an die Landsberger Straße, die Hechenwanger Straße und 
die Schöndorfer Straße und ist hierdurch ausreichend erschlossen.



Utting am Ammersee Bebauungsplan .Schmuckerareal“ - Begründung

4.3 Erschließung

4.4 Emissionen

4.5 Flora/ Fauna
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Dichte. Auch an der Schöndorfer Straße liegt der Schwerpunkt auf der Wohnnut­
zung, wobei hier vor allem im größeren städtebaulichen Umfeld das für ein Misch­
gebiet typische Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe (Tankstelle, Einzelhan­
del, Gastronomie, ...) vorhanden ist.

Die Grundstücke wurden der Gemeinde weitgehend gerodet übergeben. Relevante 
Grünstrukturen sind heute kaum noch vorhanden. Ausgenommen hiervon sind zwei 
Rosskastanien. Diese Bäume wurden gutachterlich (Treeconsult, 09.05.2018) als 
„sehr erhaltenswert“ eingestuft, da sie zum einen vital und stabil sind und zum ande­
ren eine wichtige gestalterische und ökologische Funktion haben. Die ursprüngliche 
Entwurfsplanung wurde auf Grund dieses Gutachtens dahingehend geändert, dass 
diese beiden Bäume erhalten werden können.

Die Planung wesentlich beeinträchtigende Emissionen sind nicht bekannt. Lediglich 
die angrenzenden Hauptverkehrsstraßen führen zu Einschränkungen bei der Nut­
zung in dem Gebiet. So sind bei der jeweils ersten Baureihe zur Landsberger und 
zur Schöndorfer Straße hin passive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. Entspre­
chende Vorgaben von der Unteren Immissionsschutzbehörde wurden in den Be­
bauungsplan übernommen.

Für die verkehrliche und technische Erschließung (Straße, ÖPNV, Wasserversor­
gung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und Tele­
kommunikationslinien) stehen die anliegenden Verkehrsflächen zur Verfügung. Über 
die Fl.-Nr. 506/6 kann das Plangebiet an einer zentralen Stelle angefahren werden. 
Hierüber erfolgt die Haupterschließung. Untergeordnet können die Landsberger 
Straße und die Hechenwanger Straße herangezogen werden. Die Hechenwanger 
Straße ist durch ihren Querschnitt nur bedingt geeignet weiteren Durchgangsver­
kehr aufzunehmen.

Über die Schöndorfer Straße besteht Anschluss in nördlicher Richtung an die Auto­
bahn. Die an der Schöndorfer Straße befindliche Haltestelle „Schneiderwirt“ biete 
Busverbindungen in Richtung Landsberg und Holzhausen (Buslinie 14), Pesten- 
acker und Dießen (Buslinie 913) sowie Weilheim (Buslinie 9650).

Außerdem befindet sich in etwa 1 km Entfernung der Bahnhof der Gemeinde Utting 
mit Zugverbindungen nach Peißenberg, Geltendorf, Schongau und Augsburg.

Entlang der Landsberger Straße ist mit Bebauung ein Abstand von mindestens 10m 
zur Straße hin einzuhalten. Zudem ist der Einmündungsbereich Hechenwanger 
Straße/Landsberger Straße für möglicherweise in Zukunft anstehende Umbaumaß­
nahmen an der Einmündung freizuhalten.

t

31.10.2019
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4.6 Boden

4.6.1 Bodenaufbau

4.6.2 Altlasten
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Das Areal liegt nicht im Bereich bekannter Altlastenverdachtsflächen. Auf Grund zu­
rückliegender (Rück-)Bautätigkeiten können Bodenverunreinigungen jedoch nicht 
ausgeschlossen werden.

Durch oben genanntes Baugrundgutachten (Crystal Geotechnik, 29.06.2017) wurde 
der Boden auch chemisch untersucht. Nach Auswertung der chemischen Untersu­
chungen müssen die erkundeten Auffüllungen im Bereich der Bohrung B 1 / 0,00 m 
bis 0,60 m aufgrund einer erhöhten Arsenkonzentration im Eluat (0,019 mg/l) nach 
Eckpunktepapier in die Zuordnungsklasse ZI.2 eingestuft werden. Weiterhin wurden 
leicht erhöhte Werte im Eluat bei der Bodenprobe aus den Schmelzwasserschottern 
im Bereich der Bohrung B 1 /1,50 m - 2,00 m (pH-Wert von 9,16) und bei den Mo­
ränesedimenten im Bereich der Kleinbohrung SDB 6 / 1,10 m - 2,30 m (pH-Wert 
9,04) festgestellt. Rein formal ergibt sich hieraus eine Einstufung als ZI .2-Material.

Für diese Bereiche sowie für Bereiche, bei denen sensorische Auffälligkeiten der 
Bodenbeschaffenheit feststellbar sind, sollte eine qualifizierte Aushubüberwachung 
durchgeführt werden.

Grundsätzlich gilt, dass falls bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden sollten, die auf eine schädliche Bo-

Die Bodenverhältnisse wurden durch ein Baugrundgutachten (Crystal Geotechnik, 
29.06.2017) untersucht. Dabei wurde folgendes festgestellt:

„Die hier betrachteten Schmucker-Grundstücke zwischen der Schöndorfer, der 
Landsberger und der Hechenwanger Straße in Utting am Ammersee befinden sich 
nach den einschlägigen geologischen Kartenwerken (vgl. Arbeitsunterlagen [U2] 
und [U3]) im sog. 5-Seen-Land im Voralpenraum, das von der letzten Vereisungspe­
riode (Würm-Eiszeit) geprägt wurde. Im Untersuchungsgebiet stehen demzufolge 
unter anthropogenen Auffüllungen bzw. Oberböden und Decklagen Schmelzwas­
serschotter an. Diese sandigen, teils schluffigen, teils steinigen Kiese / (Sande) 
wurden in einer Rinne zwischen zwei würmeiszeitlichen Moränewällen abgelagert. 
Die Schmelzwasserschotter werden von würmeiszeitlichen Moräneböden, die vor­
liegend als Wechsellagerung von bindigen Böden (kiesige Schluffe) und schluffigen 
Kiesen ausgebildet sind, unterlagert. Im Tieferen liegen die Moräneböden einem 
Sockel aus tertiären Sedimenten (Sande, Kiese) auf. Im Rahmen der Bodenauf­
schlussarbeiten wurde die beschriebene geologische Situation bestätigt.“

Grundsätzlich müssen hinsichtlich der Untergrundverhältnisse zwei Teilbereiche des 
Plangebiets getrennt betrachtet werden. Der nordwestliche Bereich (Fl.-Nr. 509) 
wird vom südöstlichen Bereich durch die Engstelle des Plangebiets, an der der heu­
te verrohrte Moosgraben verläuft, getrennt. Der nordwestliche Bereich weist deutlich 
schwierigere Bodenverhältnisse auf. Hier stand das Grundwasser zum Zeitpunkt der 
Sondierungen deutlich höher an (1,30 - 1,80m statt wie im übrigen Bereich 3,35 - 
6,78m) und der Untergrund hat sich als weniger gut geeignet für die Versickerung 
von Niederschlagswasser herausgestellt.

Im Detail wird auf das genannte Gutachten verwiesen.
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4.7 Denkmäler

4.8 Wasser

4.8.1 Grundwasser

4.8.2 Hochwasserschutz

4.9 Sonstiges

Planinhalte5.
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Im Plangebiet und in seinem städtebaulichen Umfeld sind weder Bodendenkmäler 
noch Baudenkmäler bekannt.

Der Bebauungsplan hat das Ziel das im Wettbewerb mit dem 1. Preis prämierte ar­
chitektonische Konzept der Büros WWA und LUZ möglichst konkret umzusetzen.

Sonstige einschlägige, auf anderer gesetzlicher Grundlage getroffene Baube­
schränkungen oder Schutzgebietsausweisungen (z.B. Wasserschutzgebiete, Land­
schafts- und Naturschutzgebiete, Bauverbots-/ Baubeschränkungszonen an klassifi­
zierten Straßen) oder andenweitige gesetzlich geschützte Bereiche, welche die Be­
baubarkeit einschränken (z.B. geschützte Biotope, Bau- und Bodendenkmäler) im 
Plangebiet und seinem näheren Umfeld

Das Plangebiet liegt gemäß dem Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter 
Gebiete in Bayern nicht im Bereich von hochwassergefährdeten oder wassersensib­
len Gebiete. Auf Grund der im Gutachten dargelegten Bodenverhältnisse kann es 
jedoch bei Starkregenereignissen zu Problemen durch Schichtwasser kommen. 
Hierfür sind im Rahmen der Bauplanung und -ausführung geeignete Vorkehrungen 
zu treffen.

denveränderung oder Altlast hindeuten, unverzüglich das Landratsamt zu benach­
richtigen ist (Mitteilungspflicht gern. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in 
dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme 
ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

Die o.g. Baugrunduntersuchung kommt hinsichtlich des Grundwassers zu folgen­
dem Schluss:

Aufgrund der fehlenden Informationen über mögliche Grundwasserschwankungen 
im Bereich der Gemeinde Utting am Ammersee und den hier maßgebenden Grund­
stücken und aufgrund der durchgeführten Erkundungsarbeiten ist im nordwestlichen 
Bereich der Schmucker-Grundstücke (SDB 8 bis etwa SDB 4) von Grundwasser­
ständen bis zur Geländeoberkante und im restlichen Bereich in Richtung Südosten 
bis zur Schöndorfer Straße von Grundwasserständen bis zumindest ca. 2,5-2,0m 
bei B 3 bis B 2 und bis zumindest ca. 4,5 - 4,0 m (B 7 bis B 1) unter Geländeober­
kante auszugehen.“

Mit diesen Erkenntnissen wird im Rahmen der Bauplanung und -ausführung umge­
gangen.
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Lageplan zum Wettbewerbsbeitrag der erstplatzierten Büros WWA/LUZAbb. 5

5.1 Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, wobei Gartenbaube-

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Seite 11/20UTT 2-60
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Dieses Konzept sieht eine bandartige Bebauung mit Wohngebäuden vor, die das 
Plangebiet von der Schöndorfer Straße bis zur Hechenwanger Straße durchzieht. 
Ergänzend ist an der Schöndorfer Straße ein Gebäude vorgesehen, dass auch ge­
meinschaftlichen Nutzungen zur Verfügung stehen soll. Die einzelnen max. dreige- 
schoßigen Wohngebäude sind innerhalb dieses Bands durch Vor- und Rücksprünge 
gegliedert. Jede „Gebäudescheibe“ ist für sich mit einem geneigten Dach versehen. 
Hierdurch enA/artet sich die Gemeinde positive Effekte hinsichtlich der Wohnqualität 
der Wohnungen (z.B. Belichtung), der Adressbildung der einzelnen Wohngebäude 
sowie des städtebaulichen Gesamtbildes.

Die erforderlichen Stellplätze sollen üben/viegend in einer Tiefgarage untergebracht 
werden, welche von der Landsberger Straße her angefahren wird. Die Ausfahrt er­
folgt in die Schöndorfer Straße. Oberirdische Stellplätze werden ergänzend an der 
Hechenwanger Straße und an der Schöndorfer Straße vorgesehen.

Die Freiflächen sollen eine hohe Aufenthaltsqualität und eine hohe ökologische 
Qualität aufweisen. Sie werden vor allem an der von West nach Ost durchgehenden 
Fuß- und Radwegeverbindung angesiedelt sein. Vorgesehen ist unter anderem ein 
größerer Spielplatz mit Angeboten für verschiedene Altersgruppen und die Öffnung 
des bisher verrohrten Moosgrabens. Weiterhin sollen dezentrale Maßnahmen zur 
ökologischen Aufwertung des Areals getroffen werden.

Die Gemeinde beabsichtigt dieses Konzept als Bauherr selbst umzusetzen. Insofern 
wären keine restriktiven Regelungen im Bebauungsplan erforderlich. Um jedoch der 
Öffentlichkeit und insbesondere den direkten Anliegern eine gewisse Sicherheit 
über die bauliche Entwicklung in dem Quartier zu geben, orientiert sich der Bebau­
ungsplan vergleichsweise eng an dem architektonischen Konzept.
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